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B. Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der                       

Bezirksregierung 
 

 

 Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 

Bundes-Immissionsschutzgesetz zum 

Genehmigungsverfahren der Firma 

3M Deutschland GmbH (EDC)  
 

Bezirksregierung 

53.04-9021193-0001-G4-0069/20 

 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2020 

 

Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BImSchG               

zum Genehmigungsverfahren der Firma 3M 

Deutschland GmbH (EDC) in 41363 Jüchen  

 

Antrag der Firma 3M Deutschland GmbH –             

European Distribution Center (EDC) nach § 4              

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

vom 17.05.2013 in der zurzeit geltenden Fassung 

auf Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung 

und zum Betrieb von Lageranlagen in den                     

Gebäuden 03, 04 und 05 auf dem                                    

Betriebsgrundstück an der Neusser Straße 200 in 

41363 Jüchen. 

 

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 BImSchG in              

Verbindung mit den §§ 8 und 9 der Verordnung über 

das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) vom 

29.05.1992 in der zurzeit geltenden Fassung wird  

Folgendes bekannt gemacht: 

 

Die Firma 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-

Straße 1 in 41460 Neuss hat bei der Bezirksregierung 

Düsseldorf als zuständiger Genehmigungsbehörde 

gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG einen Antrag auf                     

Erteilung einer Genehmigung für die beabsichtigte 

Errichtung und den Betrieb von genehmigungs-          

bedürftigen Anlagen zur Lagerung von                           

Gefahrstoffen im Gebäude 03, 04 und 05 auf dem         

Betriebsgrundstück an der Neusser Straße 200 in 

41363 Jüchen gestellt.  

 

Gegenstand des vorliegenden Antrags ist: 

 

 die Lagerung von max. 980 Tonnen von                 

u.a. akut toxischen und spezifischen                         
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zielorgantoxischen Stoffen sowie organischen 

Produkten im VbF-Lager (Gebäude 3) 

 die Lagerung von max. 426 Tonnen (davon   

170,4 Tonnen Treibgasanteil) von spezifischen                    

zielorgantoxischen Stoffen im Aerosollager  

(Gebäude 4) 

 die Lagerung von max. 710 t von u.a. akut             

toxischen und spezifischen zielorgantoxischen 

Stoffen im Chemikalienlager (Gebäude 5) 

 

Sofern die Genehmigung erteilt wird, beabsichtigt  

die Antragstellerin, den Antragsgegenstand nach 

Vollziehbarkeit der Genehmigung zu verwirklichen.  

 

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung 

gemäß § 4 BImSchG in Verbindung mit § 1 einschl. 

Nr. 9.3.1 und Nr. 9.1.1.1 des Anhangs 1 der                        

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 

(4. BImSchV) vom 31.05.2017 in der zurzeit                       

geltenden Fassung.  

 

Der Antrag auf Genehmigung nach § 4                               

Abs. 1 BImSchG sowie die zugehörigen Unterlagen, 

die das Vorhaben, seinen Anlass, die von dem                 

Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen             

sowie seine Auswirkungen erkennen lassen, liegen 

gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in der Zeit vom 

18.01.2021 bis einschließlich 17.02.2021 (außer an 

Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen) an                        

folgenden Stellen und zu folgenden Zeiten zur                 

Einsicht aus: 

 

Bezirksregierung Düsseldorf,  

2. Etage, Zimmer 240a, Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und   13.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Freitag    08.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

 

und 

 

Stadtverwaltung Jüchen,  

1. Etage, Zimmer 118, Am Rathaus 5,  

41363 Jüchen 
 

Öffnungszeiten: 

Vormittags: 

Montag bis Freitag 08.30 Uhr bis 12:00 Uhr  

Nachmittags: 

Montag bis Mittwoch  14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Donnerstag   14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

Aufgrund der gegenwärtigen Situation während                 

der Corona-Pandemie ist eine Einsichtnahme nur 

nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Zur 

Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an die               

jeweilige Verwaltungsstelle unter nachfolgenden  

Kontaktdaten: 

 

1. Bezirksregierung Düsseldorf: Telefon-Nr.:                    

0211 / 475-2293 oder 0211 / 475-4117, E-Mail: 

thomas.jansen@brd.nrw.de  

2. Stadtverwaltung Jüchen: Telefon-Nr.:                       

02165 / 915-6102, E-Mail:   klaus-dieter.huet-

zen@juechen.de  

 

Um das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona- 

Virus sowohl für die Bevölkerung als auch das                  

Personal der jeweiligen Dienststellen so gering wie 

möglich zu halten, gelten zurzeit bestimmte                       

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für                

Besucher/innen. 

 

Beim Besuch der Bezirksregierung Düsseldorf                 

werden persönliche Kontaktdaten zum Zwecke                   

der Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten              

i. S. v. § 2 a (1) der Corona-Schutzverordnung 

(CoronaSchVO NRW) vom 30.09.2020 in der zurzeit 

geltenden Fassung erhoben. Ferner gilt während des 

gesamten Aufenthaltes eine Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung.  

 

Die jeweils aktuell gültigen Hygieneempfehlungen 

und Zugangsregelungen sind im Vorfeld eines                 

Besuchs bei der Stadtverwaltung Jüchen der                     

Homepage der Stadt Jüchen zu entnehmen oder                   

telefonisch unter 02165/915-0 zu erfragen. 

 

Sollte Ihnen eine Einsichtnahme an den oben                       

genannten Orten oder zu den Zeiten nicht möglich 

sein, wenden Sie sich bitte an die Bezirksregierung 

Düsseldorf unter den oben genannten Kontaktdaten, 

um für Sie eine individuelle Lösung zu finden. 

 

Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG und § 12 der 9.                 

BImSchV können etwaige Einwendungen gegen             

das Vorhaben schriftlich bei der Bezirksregierung 

Düsseldorf oder bei der Stadtverwaltung Jüchen               

innerhalb der Einwendungsfrist vom 18.01.2021 bis 

einschließlich 03.03.2021 vorgebracht werden. Die 

Einwendungen müssen neben dem Namen auch die 

volle leserliche Anschrift der einwendenden Person 

enthalten.  

 

Mit Ablauf der vorgenannten Einwendungsfrist                

sind im Verwaltungsverfahren alle Einwendungen 

ausgeschlossen, die nicht auf besonderen                               

privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht                  

für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren.                 

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen 

Titeln beruhen, sind vor den ordentlichen Gerichten 

geltend zu machen (§ 10 Abs. 3 BImSchG). 

 

Anstelle einer schriftlichen Einwendung können              

innerhalb dieser Einwendungsfrist Einwendungen 

auch elektronisch als einfache E-Mail unter Angabe 

des vollständigen Namens und der Adresse sowie des 

Aktenzeichens an die E-Mail-Adresse poststelle@be-

zreg-duesseldorf.nrw.de erhoben werden.  

 

 

mailto:thomas.jansen@brd.nrw.de
mailto:klaus-dieter.huetzen@juechen.de
mailto:klaus-dieter.huetzen@juechen.de
mailto:poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de
mailto:poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung                    

einer Einwendung durch „einfache“ E-Mail, das                 

bedeutet eine E-Mail ohne Unterschrift, bereits der 

erforderlichen Form genügt.  

 

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Einwendung 

per De-Mail zu übersenden. Bitte nutzen                               

Sie dann die folgende E-Mail-Adresse                                

poststelle@brd-nrw.de-mail.de. Weiteres finden              

Sie auf unserer Homepage unter 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabtei-

lung/Zugangseroeffnung_De-Mail.html. 

 

Verschlüsselte E-Mails sowie mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur (QES) versehene Dokumente 

senden Sie bitte an: poststelle@brd.sec.nrw.de.               

Informieren Sie sich in diesem Fall bitte auf                          

unserer Homepage über das weitere Vorgehen 

(http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabtei-

lung/Zugangseroeffnung_verschluesselte_E-

Mails.html).  

 

Die Einwendungen müssen erkennen lassen, wieso 

das Vorhaben für unzulässig gehalten wird und in 

welcher Weise die Genehmigungsbehörde bestimmte 

Belange in ihre Prüfung einbeziehen soll. Bei                     

Einwendungen aus der Nachbarschaft muss darüber 

hinaus zumindest das als gefährdet angesehene 

Rechtsgut (z. B. Leib, Leben und Gesundheit oder  

Eigentum) angegeben werden. 

 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen            

auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 

vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 

werden (gleichförmige Einwendungen), werden die 

Unterzeichnenden von derjenigen Person vertreten, 

die darin mit Namen und Anschrift als Vertretung             

bezeichnet ist, soweit diese nicht von Ihnen als                 

Bevollmächtigte*r bestellt worden ist. Die Vertretung 

kann nur durch eine natürliche Person erfolgen. 

Gleichförmige Einwendungen, die die oben                          

genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder 

mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, 

können unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn 

die Vertretung nicht durch eine natürliche Person             

erfolgt. 

 

Die Einwendungen werden nach § 12 Abs. 2 der 9. 

BImSchV der Antragstellerin sowie den beteiligten 

Behörden, soweit deren Aufgabenbereich von                    

den Einwendungen berührt ist, bekanntgegeben. Auf 

Verlangen der einwendenden Person werden jedoch 

deren Namen und Anschrift vor der Bekanntgabe               

unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht                  

zur ordnungsgemäßen Durchführung des                           

Genehmigungsverfahrens erforderlich sind. 

 

Sofern die Genehmigungsbehörde einen                               

Erörterungstermin durchführt, wird der Beginn der 

Erörterung der Einwendungen bestimmt auf den 

14.04.2021, 09:30 Uhr. Die Erörterung findet in            

der Peter-Bamm-Halle, Mühlenstraße 21 in 41363  

Jüchen statt. Zum Erörterungstermin wird nicht                

gesondert eingeladen. Die Erörterung der                              

Einwendungen ist öffentlich (§ 18 Abs. 1 S. 1 der 9. 

BImSchV).  

 

Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an 

dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, 

so wird sie unterbrochen und am nächsten und/oder 

den folgenden Tagen weitergeführt. Der Termin für 

die Weiterführung der Erörterung wird jeweils bei 

Unterbrechung der Erörterung an dem Tag, an dem 

diese nicht abgeschlossen werden kann, den           

Teilnehmenden mitgeteilt. Eine weitere besondere 

Bekanntmachung erfolgt nicht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht              

erhobenen Einwendungen auch bei Fernbleiben                      

der Antragstellenden oder von Personen, die                       

Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 

Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und 

Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Kosten 

können nicht erstattet werden. 

 

Von der Durchführung eines Erörterungstermins wird 

nach § 16 Abs. 1 der 9. BImSchV abgesehen, wenn 

 

1. Einwendungen gegen das Vorhaben nicht           

oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind, 

2. die rechtzeitig erhobenen Einwendungen  

zurückgenommen worden sind, 

3. ausschließlich Einwendungen erhoben            

worden sind, die auf besonderen                           

privatrechtlichen Titeln beruhen oder 

4. die erhobenen Einwendungen nach der           

Einschätzung der Behörde keiner Erörterung 

bedürfen. 

 

Der Wegfall des Erörterungstermins nach den Nrn. 1 

bis 3 tritt von Rechts wegen ein. Sollte ein                          

Erörterungstermin aus dem unter Nr. 4 genannten 

Grund nicht durchgeführt werden, wird dies und die 

zugrundeliegende Ermessensentscheidung öffentlich 

bekannt gemacht.  

 

Ferner wird öffentlich bekannt gemacht, wenn                      

sich auf Grundlage der gegenwärtigen Situation 

durch die Corona-Pandemie Einschränkungen oder 

Änderungen hinsichtlich der Durchführung des                 

Erörterungstermins ergeben. 

 

Die Zustellung der Entscheidung an die Personen, die 

Einwendungen erhoben habenkann durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

Hinweis zum Datenschutz 

Ich weise darauf hin, dass die mir von Ihnen                        

mitgeteilten personenbezogenen Daten sowie                     

sonstige überlassene Informationen ausschließlich 

zur Prüfung und Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw.               

Ihres Anliegens verwendet werden. Eine Weitergabe 

Ihrer Daten erfolgt innerhalb der Bezirksregierung 

Düsseldorf nur im notwendigen Umfang. Sie erfolgt 

mailto:poststelle@brd-nrw.de-mail.de
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_De-Mail.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_De-Mail.html
mailto:poststelle@brd.sec.nrw.de
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_verschluesselte_E-Mails.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_verschluesselte_E-Mails.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_verschluesselte_E-Mails.html
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zudem nur an die betroffenen Fachbereiche und auch 

nur, soweit dies für die Sachverhaltsaufklärung                

erforderlich ist. Außerhalb der Bezirksregierung  

Düsseldorf werden Ihre Daten nur im Rahmen einer 

möglicherweise notwendigen Kommunikation mit 

weiteren im Verfahren eingebundenen Behörden       

weitergegeben. Die Datenverarbeitung erfolgt                      

unter Berücksichtigung der Vorgaben der Art. 5                  

bis 11 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).  

Weitergehende Informationen, insbesondere zu Ihren 

Rechten als betroffene Person finden Sie hier: 

http://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html.  

 

Sie können diese Informationen auf Anfrage auch 

schriftlich oder mündlich erläutert bekommen. Sie 

haben auch die Möglichkeit, sich an die mit dem          

Datenschutz beauftragte Person der Bezirksregierung 

Düsseldorf zu wenden. Diese unterliegt gem. § 31 

Abs. 2 DSG NRW (Datenschutzgesetz NRW) i. V. m. 

Art. 38 Abs. 5 DSGVO einer Schweigepflicht. 

 

Im Auftrag 

gez. Thomas Jansen 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 1 

 

 

C. Rechtsvorschriften und                      

Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 

 

 

 Öffentliche Zustellung PP Wuppertal 

(M.C.) 
 

Öffentliche Zustellung 

 

gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1  

Verwaltungszustellungsgesetz für das  

Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW)  

vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit  

geltenden Fassung 

 

(Bescheid/Anhörung) des Polizeipräsidiums 

Wuppertal, KK 16, vom 28.12.2020,  

Vorgangs-Nr.: [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

an [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

 

 

 

Der o.g. Bescheid kann in Raum E 85,                                    

des Dienstgebäudes, Friedrich-Engels-Allee 228, 

42285 Wuppertal eingesehen werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die                                     

o.g. Verwaltungsentscheidung durch öffentliche                        

Bekanntmachung zugestellt wird und die Klagefrist 

in Gang gesetzt wird, nach deren Ablauf die                     

Entscheidung Bestandskraft erhält. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die                 

Entscheidung regelmäßig als zugestellt gilt, wenn  

seit dem Tag der Veröffentlichung zwei Wochen            

vergangen sind.  

 

Im Auftrag 

gez. Kirch, KHK 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 4 

 

 

 Öffentliche Zustellung PP Wuppertal 

(J.B.F.) 
 

Öffentliche Zustellung 

 

gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1  

Verwaltungszustellungsgesetz für das  

Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW)  

vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit  

geltenden Fassung 

 

Anhörung des Polizeipräsidiums Wuppertal,  

KK 16, vom 23.12.2020,  

Aktenzeichen.: [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

an [gelöscht aufgrund DSGVO] 

 

 

 

 

Der o.g. Bescheid kann in Raum E 85,                                    

des Dienstgebäudes, Friedrich-Engels-Allee 228, 

42285 Wuppertal eingesehen werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die                                     

o.g. Verwaltungsentscheidung durch öffentliche                        

Bekanntmachung zugestellt wird und die Klagefrist 

in Gang gesetzt wird, nach deren Ablauf die                     

Entscheidung Bestandskraft erhält. 

 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die                 

Entscheidung regelmäßig als zugestellt gilt, wenn  

seit dem Tag der Veröffentlichung zwei Wochen            

vergangen sind.  

 

Im Auftrag 

gez. Diehl, KHK‘in 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2021 S. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 40474 Düsseldorf zu richten. 

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich 
  

Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10.00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,55 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,55 € Versandkosten, werden zum Jahresende per Rechnung ausgewiesen. 
 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
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Auskunft unter Tel: 0211-475-2232 
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Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Düsseldorf 
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